Kinderschutzkonzept 
zum Kindeswohl im Vereinskontext
Auf der Basis des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) hat das L-Team Butzbach ein Kinderschutzkonzept (im Folgenden: „das Konzept“) erarbeitet. Es wird von allen Mitgliedern des L-Team Butzbach („das L-Team“) anerkannt und umgesetzt. Zum L-Team gehören auch alle Trainer*innen und andere Funktionsträger. Mit diesem Konzept wollen wir der Verantwortung für den Kinderschutz, der sich aus unserem sportlichen Erziehungsauftrag ergibt, gerecht werden. Auch wenn juristisch nur Personen bis 14 Jahren als Kind gelten, wenden wir dieses Konzept auch auf Jugendliche unter 18 Jahren an. Das Konzept ist fester Bestandteil unserer Vereinsarbeit. 
Leitbild
Das L-Team verpflichtet sich, alle Möglichkeiten zu nutzen, um ein sicheres Umfeld für seine Mitglieder, insbesondere die Kinder, zu schaffen. Ziel ist es, jegliche - auch interpersonelle und sexualisierte - Formen von Gewalt zu verhindern. Das L-Team ist gegen jede Form von Ausgrenzung und Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen. Wir setzen uns für die Wahrung und Stärkung der Kinderrechte und für eine kindgerechte, individuelle Entwicklung ein. Wir sorgen dafür, dass Gewalt und Missbrauch keinen Raum erhalten und Kinder, die von Gewalt und Missbrauch betroffen sind, bei uns Hilfe finden. Zudem wollen wir ein Ort sein, an dem Betroffene erste Unterstützung und Kontakte zu weiterer Beratung finden.

Theoretische Gewaltformen, im konkreten Vereinskontext:
Um so konkret wie möglich zu werden, haben wir uns Gedanken gemacht, welche Gewaltformen theoretisch vorstellbar sind. Die folgende Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll es jedem Mitglied erleichtern, konkrete Bezugspunkte des Konzeptes zum Vereinsgeschehen zu erkennen. 
· Machtmissbrauch: z. B. durch Trainer*innen, die ihre Autorität gegenüber jungen Menschen missbrauchen.
· Grenzverletzungen & Übergriffe: z.B. ein nicht angekündigtes, nicht notwendiges Betreten der Toiletten oder der Umkleidekabinen während Umkleidesituationen; unangemessene persönliche Kommunikation (auch über soziale Medien.)
· Körperliche Gewalt: Grober Umgang beim Training, z. B. durch Bestrafung oder unangemessene Berührungen.
· Emotionale Gewalt: Abwertende Kommentare / Haltung der Trainer*innen gegenüber den Leistungen, dem Trainingserfolg bzw. –verhalten der Kinder. Manipulation von Kindern.
· Sexualisierte Gewalt: Unerwünschte Berührungen, anzügliche Bemerkungen, Zwang zu Körperkontakt[footnoteRef:1]. [1:  Sexualisierte Gewalt im weiteren Sinne entspricht der sexuellen Belästigung/Nötigung durch geschlechtsbezogene oder sexualisierende Übergriffe durch Worte, Gesten, Bilder oder Handlungen mit und ohne Körperkontakt] 

Was wir tun wollen:
Wir sichern ab, dass das L-Team weiterhin ein sicherer Ort für alle ist – geprägt von Achtsamkeit, Respekt und entwicklungsgerechter Gesamthaltung den Kindern gegenüber. Das Schutzkonzept wird regelmäßig in Übungsleitersitzungen überprüft, mindestens einmal pro Kalenderjahr.

Wir wollen eine Sensibilisierung und Kultur des Hinsehens fördern; Informations-, Präventions- und Schutzmaßnahmen etablieren; Ansprechpartner*innen benennen, ausbilden und bekannt machen; Kinderrechte und Mitbestimmung bekannt machen und stärken; Interventionsstrukturen aufbauen.

Das Thema Kinderschutz wird offen und transparent kommuniziert; bei Fehlverhalten werden konsequente und dokumentierte Sanktionen ergriffen. 
Informations- und Aufklärungsmaßnahmen finden regelmäßig im Training, gegenüber Erziehungsberechtigten und auf der Vereinswebsite statt. Benannte Ansprechpersonen mit Kontaktdaten sind auf der Website einzusehen. Alle Trainerinnen legen vor erstmaliger Trainertätigkeit ein aktuelles, erweitertes Führungszeugnis vor, und der HLV/HTV-Ehrenkodex zur Prävention sexualisierter Gewalt ist für sie verbindlich.
Die Kosten für das Führungszeugnis für Trainer*innen werden vom L-Team erstattet. Die Übungsleiter sind angehalten, mindestens alle vier Jahre eine Fortbildung zur Kindeswohlgefährdung durchzuführen.

Beschwerdemanagement & Krisenintervention
Als Ansprechpersonen dienen generell alle Mitglieder des Vorstandes. Diese sind der Homepage zu entnehmen. Selbstverständlich können auch die Trainer*innen des Vertrauens jederzeit angesprochen oder im Verdachtsfall informiert werden. Im Verdachtsfall wird so zeitnah wie möglich eine geeignete externe Beratung hinzugezogen.  
 Der Vorstand des L-Team Butzbach
 
 
___________                         ________________________________________________
Ort, Datum                             Unterschriften


 
Disclaimer:
Das obige Kinderschutzkonzept soll als Anhang in die Satzung aufgenommen werden.
z.B. 
„Das vom Vorstand verabschiedete Kinderschutzkonzept (siehe Anhang) ist verbindlicher Bestandteil der Vereinsarbeit. Vorstand und Funktionsträger sind zur Umsetzung verpflichtet.“
Beschluss soll in Jahreshauptversammlung gefasst werden.
